
 
 

1 
 

VA-Sitzung am 10.11.2020 
GR-Sitzung am 17.11.2020 

 

Anlage 7 zur Vorlage 066/2020 
VA-Sitzung am 10.11.2020 
GR-Sitzung am 17.11.2020 

 

VA-Sitzung am 10.11.2020 
GR-Sitzung am 17.11.2020 

 

Anlage 7 zur Vorlage 066/2020 
VA-Sitzung am 10.11.2020 
GR-Sitzung am 17.11.2020 

 

Auszug aus der Änderungssatzung  Auszug aus der Satzung vom 25.09.2007  
Erläuterung und 
Begründung der 
Veränderungen  

 
§ 2  

Gebührenpflicht, Gebührenschuldner  
 

(1)  Für die Benutzung der Märkte und ihrer Einrichtungen werden 
Gebühren nach dieser Gebührensatzung erhoben.  

 
(2)  Gebührenschuldner ist derjenige, der die Anlagen und 

Einrichtungen benutzt oder benutzen lässt (Marktbeschicker).  
 

(3)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

 
 

§ 5 
Gebührenhöhe 

 
(1) Wochenmarktgebühren  

 
je angefangener Meter Frontlänge des Standplatzes  
                                                             ab 01.01.2021 ab 01.01.2022 
a) je Markttag                                                    2,47 €             2,69 €  
 
b) bei Vorausbestellung  
    ba) je Monat für einen Wochenmarkttag      9,88 €           10,76 €  
          je Monat für beide Wochenmarkttage  19,76 €           21,52 € 
 
    bb) je Jahr für einen Wochenmarkttag       98,80 €        107,60 €  
          je Jahr für beide Wochenmarkttage   197,60 €        215,20 €  
 
(2) Krämermarktgebühren  

 
je angefangener Meter Frontlänge des Standplatzes  
                                                            ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
                                                                        6,58 €               6,70 € 
 

 
 § 2  

Gebührenpflicht, Gebührenschuldner  
 

(1) Für die Benützung der Märkte und ihrer Einrichtungen werden 
Gebühren nach dieser Gebührensatzung erhoben.  
 

(2) Gebührenschuldner ist derjenige, der die Anlagen und 
Einrichtungen benutzt oder benutzen lässt (Marktbeschicker).  

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 

§ 5 
Gebührenhöhe 

 
(1) Wochenmarktgebühren  

 
je angefangener Meter Frontlänge des Standplatzes  
 
a) je Markttag       2,25 €  
 
b) bei Vorausbestellung  
    ba) je Monat für einen Wochenmarkttag               9,00 €  
          je Monat für beide Wochenmarkttage                  18,00 €  
 
    bb) je Jahr für einen Wochenmarkttag                       98,00 €  
          je Jahr für beide Wochenmarkttage                   196,00 € 
 
(2) Krämermarktgebühren  
 
je angefangener Meter Frontlänge des Standplatzes  6,00 € 

 
 
 
 
Korrektur des Wortes 
“Benutzung“ (zuvor 
Benützung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrittweise Erhöhung 
der Gebühren 
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(3)  Stromkostenpauschale  

 
a) als Tagespauschale wird festgesetzt:  
                                                                        bei Wochenmärkten  
                                                            ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                                   0,55 €              0,60 €  
- über 300 bis 700 Watt                                    1,10 €              1,20 €  
- über 700 bis 1.200 Watt                                 1,65 €              1,80 €  
- über 1.200 Watt                                              2,20 €              2,40 €  
 
                                                                       bei Krämermärkten  
                                                           ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                                  1,10 €              1,20 €  
- über 300 bis 700 Watt                                   2,20 €              2,40 €  
- über 700 bis 1.200 Watt                                3,30 €              3,60 €  
- über 1.200 Watt                                             4,40 €              4,80 €  
 
b) als Pauschale bei Vorausbestellung wird festgesetzt:  
für zwei Wochenmarkttage  
                                                                                  pro Jahr  
                                                            ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                                52,80 €             57,60 €  
- über 300 bis 700 Watt                               105,60 €           115,20 €  
- über 700 bis 1.200 Watt                            158,40 €           172,80 €  
- über 1.200 Watt                                         211,20 €           230,40 €  
 
                                                                                   pro Halbjahr  
                                                            ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                                 26,40 €            28,80 €  
- über 300 bis 700 Watt                                  52,80 €            57,60 €  
- über 700 bis 1.200 Watt                               79,20 €            86,40 €  
- über 1.200 Watt                                          105,60 €          115,20 € 

(3) Stromkostenersatz  
 
a) als Tagespauschale wird festgesetzt:  
 
                                        bei Wochenmärkten   bei Krämermärkten  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                 0,50 €                  1,00 €  
- über 300 bis 700 Watt                  1.00 €                  2,00 €  
- über 700 bis 1.200 Watt               1,50 €                  3,00 €  
- über 1.200 Watt                            2,00 €                  4,00 €  
 
b) als Pauschale bei Vorausbestellung wird festgesetzt:  
    für zwei Wochenmarkttage  

                                      pro Jahr    pro Halbjahr    pro Monat  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                            48,00 €          24,00 €          4,00 €  
- über 300 bis 700 Watt             96,00 €          48,00 €          8,00 €  
- über 700 bis 1.200 Watt        144,00 €          72,00 €        12,00 €  
- über 1.200 Watt                     192,00 €          96,00 €        16,00 €  
 
Marktbeschicker, die nur an einem Wochenmarkttag teilnehmen, 
entrichten die halben Gebührensätze. 

Schrittweise Erhöhung 
der 
Stromkostenpauschale 
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                                                                                      pro Monat  
                                                             ab 01.01.2021 ab 01.01.2022  
bei Anschlusswerten  
- bis 300 Watt                                                    4,40 €             4,80 €  
- über 300 bis 700 Watt                                     8,80 €             9,60 €  
- über 700 bis 1.200 Watt                                13,20 €           14,40 €  
- über 1.200 Watt                                             17,60 €           19,20 €  

 

Marktbeschicker, die nur an einem Wochenmarkttag teilnehmen, 
entrichten die halben Gebührensätze. 

 

 


